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(3) Die Zulassungskommissionen prüfen, ob die Be
werber folgende Voraussetzungen erfüllen:

— eine nachgewiesene gute politisch-moralische Grund
haltung, aktiver Einsatz beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus, die Bereitschaft zur Verteidigung 
der Errungenschaften «der Deutschen Demokrati
schen Republik,

— den Abschluß der erforderlichen Schulbildung, gute 
fachliche Leistungen und Lernergebnisse verbunden 
mit dem Bestreben, das Wissen und Können stets 
zu vervollkommnen.

(4) Die Zulassungskommissionen entscheiden über die 
Zulassung oder Ablehnung der eingereichten Bewer
bungen.

(5) Die Zulassungskommissionen leiten in ihrem Be
reich die Auswahlkommissionen an und kontrollieren 
deren Tätigkeit.

§21

Entscheidungen der Zulassungskommissionen

(1) Die Zulassungskommissionen fassen einen der 
folgenden Beschlüsse:

der Bewerber wird zum Studium zugelassen,

der Bewerber wird nicht zum Studium zugelassen.

Sie können dem zugelassenen Bewerber gemäß § 18 
Abs. 2 verbindliche Auflagen erteilen.

(2) Die Zulassungskommissionen entscheiden auf 
Grund folgender Unterlagen:

Bewerbungsunterlagen,

Empfehlung der Auswahlkommission.

Das wichtigste Kriterium für die Entscheidung der Zu
lassungskommissionen ist unter Beachtung der bisheri
gen gesellschaftlichen, schulischen und beruflichen Ent
wicklung des Bewerbers das Leistungsprinzip. Die Zu
lassungskommissionen sichern die Erfüllung der staat
lichen Zulassungspläne und gewährleisten die Zulassung 
eines hohen Anteils von Arbeiter- und Bauernkindern 
und Frauen.

(3) Die Entscheidung der Zulassungskommission ist 
dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(4) Alle Bewerber, die entsprechend § 22 Abs. 1 des 
Wehrpflichtgesetzes vom 24. Januar 1962 (GBl. I S. 2) 
zum Grundwehrdienst einberufen werden können, sind 
aufzufordern, entsprechend § 5 Abs. 1 des Wehrpflicht
gesetzes über die erfolgte Zulassung dem Wehrkreis
kommando persönlich Mitteilung zu machen.

(5) Bewerber, die nach Erhalt des Zulassungsbeschei
des zur Ableistung der Wehrpflicht einberufen werden, 
haben das unverzüglich der Hoch- bzw. Fachschule 
schriftlich mitzuteilen.

§22

Rechtsmittel

(1) Bewerber, die nicht zum Studium zugelassen wer
den, haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach Er
halt der Entscheidung der Zulassungskommission beim

Rektor der Hochschule bzw. Direktor der Fachschule 
Einspruch zu erheben.

(2) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

§23

Bildung und Aufgaben der Einspruchskommissionen

(1) Zur Entscheidung der Einsprüche werden an den 
Hoch- und Fachschulen durch die Rektoren bzw. Direk
toren Einspruchskommissionen gebildet.

(2) Die Einspruchskommission kann auch ohne Ein
spruch tätig werden und Entscheidungen der Zu
lassungskommission überprüfen und ändern.

(3) Die Einspruchskommission kann Vertreter der ge- 
gesellschaftlichen Organisationen, Mitglieder der Aus
wahl- und Zulassungskommission zu ihren Beratungen 
hinzuziehen.

(4) Die Entscheidung der Einspruchskommission ist 
endgültig. Sie ist demjenigen, der den Einspruch er
hoben hat, schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

§24

Immatrikulation

(1) Mit der Immatrikulation werden die Bewerber 
Studenten und Angehörige der betreffenden Hoch- oder 
Fachschule. Die Immatrikulation erfolgt durch die Über
gabe des Studienbuches.

(2) Das Ausbildungsverhältnis zwischen dem Studen
ten und der Hoch- bzw. Fachschule wird zu dem im 
Studienbuch eingetragenen Termin des Beginns des 
Studiums begründet.

(3) Die Studenten werden nach der Immatrikulation 
in feierlicher Form verpflichtet.

(4) Angehörige der bewaffneten Organe, die erst im 
Herbst des Jahres der Studienaufnahme entlassen wer
den, sind unmittelbar nach der Entlassung zu immatri
kulieren.

T e i l  III
Besondere Bestimmungen für das Hochschulstudium

§25
Hochschulreife

(1) Voraussetzung für die Immatrikulation an Hoch
schulen ist der Nachweis der Hochschulreife.

(2) Die Hochschulreife kann durch die Ablegung des 
Abiturs, einer Sonderreifeprüfung oder den erfolg
reichen Abschluß einer Fachschule (mit Ausnahme der 
ehemaligen medizinischen Fachschulen) erlangt werden.

(3) Das Abitur kann an folgenden Bildungseinrich
tungen erworben werden:

a) erweiterte Oberschule,

b) Abiturklassen in den Einrichtungen der Berufs
ausbildung,


